
des Patienten vor einem Eingriff ist ein verfas-
sungsrechtliches Gebot. Dr. med. Oliver-Max
Potrett berichtet über eine Befragung bei 
Ärzten, die ergeben hat, dass die Selbstbestim-
mungsaufklärung nur bei 5% Teil des Studiums
war und keiner der befragten Ärzte diesbezüg-
lich von einem Chefarzt ausgebildet wurde.
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